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Liebe Eltern,

Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb liegt auch 
der Deutschen Rentenversicherung das Wohl 
und die Gesundheit Ihrer Kinder am Herzen. 

Krankheiten im Kindes- und Jugendalter können 
bei unzureichender Behandlung die Entwicklung 
eines Kindes beeinträchtigen und sich sogar auf 
die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit im 
 Erwachsenenalter auswirken.

Die gesetzliche Rentenversicherung bietet für 
Kinder und Jugendliche, wenn sie chronisch 
 erkrankt sind oder ihre Gesundheit gefährdet ist, 
spezielle Rehabilitationsleistungen an. Um den 
 Rehabilitationserfolg zu sichern, können auch 
Leistungen zur Nachsorge erbracht werden.

Unter welchen Voraussetzungen Ihr Kind eine 
Rehabilitation erhält, wo Sie diese beantragen 
und welche Kosten übernommen werden können – 
dieses Faltblatt klärt die wichtigsten Fragen rund 
um die Rehabilitation für Kinder und Jugendliche.
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 Was kann die Rehabilitation 
für Ihr Kind leisten?

Damit Krankheiten im Kindes- und Jugendalter 
nicht chronisch werden und ihre Folgen nicht 
bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben, 
 müssen sie rechtzeitig und angemessen behan-
delt werden.

Auch bereits chronisch verlaufende Erkran
kungen können durch eine Rehabilitation 
positiv beeinflusst werden. Eine Rehabilita
tion in jungen Jahren kann so die spätere 
Lebensqualität und Erwerbsfähigkeit  sichern.

Zunächst soll sie jedoch die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit Ihres Kindes wiederher
stellen oder verbessern, damit es wieder voll 
an Schule, Ausbildung und Freizeit teilhaben 
kann.

Lesen Sie bitte auch unser Faltblatt „Kinder 
und Jugendliche: Fit mit Rehabilitation“. In 
diesem Faltblatt erfahren Sie kurz und 
knapp alles zum Thema Kinder und Jugend
lichenrehabilitation. Es ist auf Arabisch, 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_arabisch.html
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Armenisch, Englisch, Französisch, Polnisch, 
Rumänisch, Russisch, Türkisch, Ukrainisch 
und Vietnamesisch erhältlich. Außerdem 
gibt es die Broschüre auch in Leichter Spra
che unter dem Titel „Reha: So wird Ihr Kind 
wieder gesund“.

Unser Tipp:

Weitere Informationen stehen Ihnen im 
Internet unter www.deutsche-rentenver-
sicherung.de/kinderreha zur Verfügung. 
Hier finden Sie auch einen Katalog mit den 
wichtigsten Fragen und Antworten rund 
um die Rehabilitation von Kindern und 

Was kann die Rehabilitation
für Ihr Kind leisten?

Damit Krankheiten im Kindes- und Jugendalter
nicht chronisch werden und ihre Folgen nicht
bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben,
müssen sie rechtzeitig und angemessen behan-
delt werden.

Auch bereits chronisch verlaufende Erkran
kungen können durch eine Rehabilitation
positiv beeinflusst werden. Eine Rehabilita
tion in jungen Jahren kann so die spätere
Lebensqualität und Erwerbsfähigkeit sichern.

Zunächst soll sie jedoch die Gesundheit und
Leistungsfähigkeit Ihres Kindes wiederher
stellen oder verbessern, damit es wieder voll
an Schule, Ausbildung und Freizeit teilhaben
kann.

Lesen Sie bitte auch unser Faltblatt „Kinder
und Jugendliche: Fit mit Rehabilitation“. In
diesem Faltblatt erfahren Sie kurz und
knapp alles zum Thema Kinder und Jugend
lichenrehabilitation. Es ist auf Arabisch, 

Jugendlichen.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_armenisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_englisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_franzoesisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_polnisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_rumaenisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_russisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_tuerkisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_reha_ukrainisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/kinder_und_jugendliche_fit_mit_rehabilitation_vietnamesisch.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Leichte_sprache/reha_so_wird_ihr_kind_wieder_gesund.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/Leichte_sprache/reha_so_wird_ihr_kind_wieder_gesund.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Medizinische-Reha/Reha-fuer-Kinder-und-Jugendliche/reha-fuer-kinder-und-jugendliche_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Medizinische-Reha/Reha-fuer-Kinder-und-Jugendliche/reha-fuer-kinder-und-jugendliche_node.html
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 Was erwartet Ihr Kind?
Für die Rehabilitation von Kindern und Jugend-
lichen stehen bun desweit zahlreiche nach neues-
tem medizinischen Standard ausgestattete Fach-
kliniken zur Verfügung.

Bei der Auswahl der Klinik haben Sie ein 
Mitspracherecht. Die Internetseite www.
meinerehabilitation.de hilft Ihnen bei der 
Entscheidung. Im Antrag können Sie bis zu 
drei Wunschkliniken angeben.

In der Regel dauert eine stationäre Reha
bilitation mindestens vier Wochen. Wenn es 
medizinisch notwendig erscheint, kann sie 
auch verlängert werden. Verpflegung und 
Unterkunft des Kindes, die Übernahme der 
Reisekosten und auch Nebenkosten, die zum 
Beispiel für eine erforderliche Begleitperson 
entstehen können, sind in den Leistungen 
inbegriffen.

Zunächst wird ein individueller Rehabilita
tionsplan für Ihr Kind erstellt. Dieser enthält 
– je nach Bedarf – ärztliche, psycholo gische, 
pädagogische, physiotherapeutische oder 
auch berufsorientierte Leistungen. Vertreter 

https://meine-rehabilitation.de/pr-web/
https://meine-rehabilitation.de/pr-web/
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verschiedener medizinischer Berufe, wie 
Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern, 
 Psychologen, Physiotherapeuten oder auch 
Diätberater, werden nach Bedarf an der 
Behandlung beteiligt.

Betreut wird Ihr Kind in einer altersent
sprechenden Gruppe. Damit Schulkinder 
so wenig Unterrichtsstoff wie möglich ver
säumen, erhalten sie begleitenden Unter
richt in allen Hauptfächern. Die Lerngrup
pen werden hierbei nach Schultyp und 
Klassenstufe zusammengestellt. Idealerweise 
arbeiten die Kinder mit dem Lehrmaterial 
ihrer Heimatschule, das sie zur Rehabilita
tion mitbringen.

Ihr Kind kann aber auch eine ambulante 
Rehabilitation – ganztägig oder als Kombi
nation aus ganztägig ambulanten und stun
denweisen ambulanten Modulen – erhalten.

Im Anschluss an die Rehabilitation kann für 
Ihr Kind eine sogenannte Nachsorgeleistung 
in Frage kommen. Sie kann erforderlich 
sein, um den Erfolg der vorangegangenen 
Rehabilitation zu sichern.
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 Wann kann Ihr Kind eine 
 Rehabilitation erhalten?

Für eine Kinder- und Jugendlichenrehabilitation 
müssen bestimmte persönliche Voraussetzungen 
vorliegen.

Außerdem müssen Sie als als Elternteil die 
sogenannten versicherungsrechtlichen Vor
aussetzungen erfüllen. Das bedeutet, Ihr 
Versicherungskonto bei der Rentenversiche
rung muss bestimmten Vorgaben entspre
chen.

Persönliche Voraussetzungen
Die Rehabilitation kommt in Frage, wenn 
die – insbesondere durch chronische Er
krankungen – beeinträchtigte oder gefähr
dete Gesundheit Ihres Kindes durch diese 
voraussichtlich wiederhergestellt oder ge
bessert werden kann.

Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen damit 
eine spätere Erwerbsfähigkeit zu ermög
lichen. Durch die Rehabilita tion sollen zum 
Beispiel gesundheitliche Einschränkungen, 
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die bisher einen Schulbesuch oder eine Aus
bildung erschwert haben, beseitigt werden.

Eine Rehabilitation für Kinder und Jugend
liche kommt beispielsweise in Betracht bei 
Erkrankungen der Atemwege, der Haut 
und des Bewegungsapparates, bei neuro
logischen Krankheiten, bei Übergewicht 
und auch bei Abhängigkeitserkrankungen.

Unser Tipp:

Für Kinder und Jugendliche mit Krebs-
erkrankungen sind Rehabilitationsleis-
tungen ebenfalls möglich. Bitte lesen Sie 
hierzu unsere Broschüre „Reha bilitation 
nach Tumorerkrankungen“.

Das Kind muss für eine Rehabilitation aus
reichend belastbar sein. Bei akuten Krank
heiten und Infektionen ist eine Rehabilita
tion nicht möglich.

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen
Weitere Voraussetzung für einen Reha
bilitationsanspruch Ihres Kindes ist, dass Sie 
als Elternteil einen der folgenden Punkte 
erfüllen:
→ Sie haben in den letzten zwei Jahren vor 

dem Rehabilitationsantrag für mindes
tens sechs Kalendermonate Pflichtbei
träge für eine versicherte Beschäf tigung 
oder Tätigkeit gezahlt oder

→ Sie haben innerhalb von zwei Jahren 
nach Beendigung einer Ausbildung eine 
Beschäftigung oder selbständige Tätig
keit aufgenommen und bis zur Antrag
stellung ausgeübt oder waren nach 

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rehabilitation_nach_tumorerkrankungen.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/national/rehabilitation_nach_tumorerkrankungen.html
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dieser Beschäftigung oder Tätigkeit bis 
zum Antrag arbeits unfähig oder arbeits
los oder

→ Sie haben zum Zeitpunkt der Antrag
stellung die allgemeine Wartezeit von 
fünf Jahren erfüllt.

Die allgemeine Wartezeit ist die Mindest
versicherungszeit für einen Anspruch auf 
Leistungen aus der Rentenversicherung. Sie 
umfasst Pflichtbeiträge und freiwillige Bei
träge. Dazu zählen beispielsweise auch 
Kindererziehungszeiten und Zeiten aus 
einem Versorgungsausgleich.

Sind Sie bereits Rentner und erhalten eine 
Alters oder Erwerbsminderungsrente, sind 
die versicherungsrechtlichen Voraussetzun
gen für eine Kinderrehabilitation ebenfalls 
erfüllt. Auch Kinder und Jugendliche, die 
eine Waisenrente erhalten, können eine 
Kinderrehabilitation bekommen.

Grundsätzlich ist eine Kinder und Jugend
lichenrehabilitation bis zum 18. Lebensjahr 
möglich. Wer über das 18. Lebensjahr hin
aus zum Beispiel eine Schul oder Berufs
ausbildung, ein freiwilliges soziales oder 
ökologisches Jahr oder den Bundesfrei
willigendienst absolviert, kann sogar bis 
zum 27. Lebensjahr eine Rehabilitation 
für Kinder und Jugend liche erhalten.

Das Gleiche gilt auch für die Zeit zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten. Diese soge
nannte Übergangszeit darf jedoch nicht 
mehr als vier Kalender monate betragen.
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Jugendliche, die wegen einer Behinderung 
nicht selbst für sich sorgen können, können 
ebenfalls bis zu ihrem 27. Lebensjahr eine 
Kinderrehabilitation erhalten.

Bitte beachten Sie:
Manchmal sind Leistungen zur Rehabilita-
tion für Ihr Kind jedoch nicht möglich. Das 
gilt beispielsweise, wenn Sie als Elternteil 
eine Beschäftigung ausüben, aus der Sie 
beamtenrechtliche oder entsprechende 
Ansprüche haben, oder wenn Sie bereits 

� 

eine Pension erhalten.

Auch wenn ein anderer Träger eine Rehabi
litationsleistung für Ihr Kind finanziert, ist 
eine Kinder und Jugendlichenreha bilitation 
der gesetzlichen Rentenversicherung ausge
schlossen: Ist zum Beispiel die Gesundheit 
Ihres Kindes durch einen Schulunfall ge
schädigt worden, trägt die gesetzliche Un
fallversicherung die Kosten für eine Rehabi
litation.
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Unser Tipp:

Als Kinder gelten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nicht nur die  leiblichen 
Kinder. Auch in den Haushalt aufgenom-
mene Stief- und Pflegekinder sowie Enkel 
oder Geschwister von Versicherten oder 
Rentenbeziehern, die in deren Haushalt 
aufgenommen sind oder von ihnen über-
wiegend unterhalten werden, können eine 
Rehabilitation erhalten.
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 Wo können Sie die  Rehabilitation 
für Ihr Kind beantragen?

Anträge auf Leistungen zur Rehabilitation für 
 Kinder und Jugendliche können sowohl bei der 
Renten- als auch bei der Krankenversicherung 
 gestellt werden.

Die Versicherung, bei der Sie den Antrag 
stellen, begleitet Sie auch weiter.

Die notwendigen Formulare finden Sie 
im Internet unter www.deutscherenten
versicherung.de/kinderreha. Alle Vordrucke 
sind online ausfüllbar.

Antragsformulare erhalten Sie auch bei den 
Auskunfts und Beratungsstellen der Deut
schen Rentenversicherung (siehe Seite 19 
bis 22). Dort hilft man Ihnen auch beim 
Ausfüllen.

Auch  andere öffentliche Stellen, wie Ver
sicherungsämter oder Ihre Gemeinde, kön
nen den Antrag entgegennehmen.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Medizinische-Reha/Reha-fuer-Kinder-und-Jugendliche/reha-fuer-kinder-und-jugendliche_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Reha/Medizinische-Reha/Reha-fuer-Kinder-und-Jugendliche/reha-fuer-kinder-und-jugendliche_node.html
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Damit der Rehabilitationsbedarf und die 
Rehabilitationsfähigkeit Ihres Kindes fest
gestellt und eine auf die Erkrankung und 
die erforderliche Therapie spezialisierte 
Einrichtung aus gewählt werden können, 
fügen Sie dem Antrag bitte einen ärztlichen 
Befundbericht bei. Dieser muss vom be
handelnden Arzt – in den meisten Fällen 
also vom Kinder arzt – ausgefüllt und unter
schrieben sein.

Unser Tipp:

Formulare für diesen Befundbericht 
 erhalten Sie ebenfalls bei den oben 
 genannten Stellen oder im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/
reha-befundbericht.

Gibt es weitere medizinische Be funde Ihres 
Kindes, die für die Bearbeitung des Reha
bilitationsantrags wichtig sein könnten, 
sollten Sie diese ebenfalls einreichen. Hier 
genügen Kopien der entsprechenden Unter
lagen.

Kinder ab 15 Jahren können auch selbst 
einen Antrag auf die Rehabilitation stellen. 
Die Person, aus deren Versicherung die 
Leistung beantragt wird, muss aber zustim
men.

Die Deutsche Rentenversicherung legt an
hand des Antrags unter anderem Art, Dauer, 
Beginn und auch die Rehabilitationseinrich
tung fest. Dabei werden im Antrag angege
bene Wünsche so weit wie möglich berück
sichtigt.

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/02_aerzte/_DRV_Paket_Aerzte_Reha_Befundberichte_im_Antragsverfahren.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/02_aerzte/_DRV_Paket_Aerzte_Reha_Befundberichte_im_Antragsverfahren.html
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 Welche Kosten werden 
 übernommen?

Die Rehabilitation für Ihr Kind finanziert die Ren-
tenversicherung. Auch die Kosten für Verpflegung 
und Unterkunft in der Rehabilitationseinrichtung 
werden übernommen. Eine Zuzahlung müssen Sie 
nicht leisten.

Grundsätzlich werden auch die Reisekosten 
erstattet, die wegen der Durchführung der 
Rehabilitation für Ihr Kind entstehen. Dazu 
gehören:
→ Hin und Rückreisekosten für das Kind,
→ bei Kindern, die noch nicht 15 Jahre alt 

sind, auf Antrag auch die Kosten für die 
An und Abreise einer Person, die das 
Kind auf der Fahrt begleitet,

→ die Kosten für die Gepäckbeförderung 
(nicht bei PkwBenutzung) und

→ gegebenenfalls auch Übernachtungs 
und Verpflegungskosten während der 
Reise.

Mit der Einladung zur Rehabilitation über
sendet Ihnen die Rehabilita tionseinrichtung 
weitere Informationen.
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Ist Ihr Kind noch nicht zwölf Jahre alt 
oder ist aus medizinischen Gründen für 
die Durchführung oder den Erfolg der 
 Rehabilitation eine Begleitperson erfor
derlich, werden von der Rentenversiche
rung auf Antrag auch Kosten für eine 
 Begleitperson übernommen. Diese Zu
sage schließt die Reisekosten sowie die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
in der Rehabilitationseinrichtung mit  
ein.

Medizinisch notwendig ist eine Begleit
person zum Beispiel für Kinder mit Muko
viszidose, onkologischen oder kardiolo
gischen Krankheiten.

Manchmal kann es notwendig sein, die 
Familie in den Rehabilitationsprozess 
mit einzubeziehen. Dann kann ein Kind 
auch durch mehrere Familienangehörige 
begleitet werden.

Bitte beachten Sie:
Als Begleitperson sind Sie nicht unfall-
versichert. Auch dann nicht, wenn die 
 Rentenversicherung die Kosten für die 
 Begleitung Ihres Kindes übernimmt.

� 

Besteht für die Begleitperson kein Anspruch 
auf Fortzahlung ihres Entgeltes, kann auf 
Antrag auch ein Verdienstausfall erstattet 
werden. 

Zusätzlich ist die Übernahme von Kosten 
für eine Haushaltshilfe möglich. Denkbar 
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wäre eine Haushaltshilfe zum Beispiel, 
wenn Sie Ihr Kind während der gesamten 
Rehabilitation begleiten und ein Geschwis
terkind (unter zwölf Jahren) in Ihrem 
 Haushalt bleibt. Wenn die Versorgung 
des Geschwisterkindes dann nicht durch 
eine weitere in Ihrem Haushalt  lebende 
Person gesichert ist, können Sie eine Per
son beauftragen, die diese Aufgabe über
nimmt.

Dies sollten Sie jedoch vor Beginn der 
 Rehabilitation mit Ihrem Rentenversiche
rungsträger absprechen beziehungsweise 
die Kostenübernahme beantragen. Dann 
können Ihnen die hierbei ent stehenden 
Aufwendungen bis zu einem bestimmten 
Höchstbetrag erstattet werden.

Unser Tipp:

Nähere Informationen zur Haushaltshilfe 
erhalten Sie in den Auskunfts- und Bera-
tungsstellen der Deutschen Rentenver-
sicherung (siehe Seite 19 bis 22).
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Während der Rehabilitation ist Ihr Kind 
auch unfallversichert. Dieser Versicherungs
schutz umfasst nicht nur die Behandlung, 
sondern schließt den Weg zur Rehabilita
tionseinrichtung und zurück ein. Die Bei
träge für die gesetzliche Unfallversicherung 
trägt die Rentenversicherung.

Wenn Sie monatlich über neue Broschüren 
 infomiert werden möchten, können Sie unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/ newsletter 
den Newsletter „Broschüren aktuell – unsere 
Neuerscheinungen“ abonnieren.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/newsletter
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Nur einen Schritt entfernt: 
Ihre Renten versicherung

Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informa
tionen oder wünschen eine individuelle Beratung? 
Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.

Mit unseren Informationsbroschüren
Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. 
Was Sie interessiert, können Sie online auf  
www.deutscherentenversicherung.de herunter
laden oder bestellen. Wenn Sie regelmäßig über 
neue Broschüren informiert werden möchten, 
abonnieren Sie unseren Newsletter „Broschüren 
aktuell“.

Am Telefon
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen 
Servicetelefon. Dort können Sie auch Informations
material bestellen oder den passenden Ansprech
partner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 
0800 1000 4800.

Im Internet
Unser Angebot steht Ihnen unter www.deutsche
rentenversicherung.de rund um die Uhr zur 
 Verfügung. Sie können sich über viele Themen 
informieren, Broschüren herunterladen oder 
 bestellen sowie verschiedene Newsletter 
 abonnieren.

Mit unseren Online-Services
Auch per Computer, Tablet oder Smartphone 
 können Sie sicher mit uns kommunizieren. Sie 
können Ihre Versicherungszeiten aktualisieren 
oder Anträge online stellen. Zur Identifikation 
nutzen Sie die OnlineAusweisfunktion Ihres 
 Personalausweises oder Ihren persönlichen 
 ZugangsCode.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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Im persönlichen Gespräch
Ihre nächstgelegene Auskunfts und Beratungs
stelle finden Sie auf unserer Startseite im Internet 
oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort 
 können Sie auch bequem einen Termin 
 vereinbaren.

Versichertenberater und Versichertenälteste
Unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenberater 
und Versichertenältesten sind in unmittelbarer 
Nachbarschaft für Sie da und helfen Ihnen 
 beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen.

Ihr kurzer Draht zu uns

0800 1000 4800  
(kostenloses Servicetelefon)
www.deutsche-rentenversicherung.de
info@deutsche-rentenversicherung.de

Unsere Partner
Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und 
Gemeinden können Sie Ihren Antrag stellen oder 
Ihre Versicherungsunterlagen weiterleiten lassen.

Die Träger der Deutschen Rentenversicherung

Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg
Gartenstraße 105, 76135 Karlsruhe
Telefon 0721 8250

Deutsche Rentenversicherung  
Bayern Süd
Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut
Telefon 0871 810

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
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Deutsche Rentenversicherung  
Berlin-Brandenburg
BerthavonSuttnerStraße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 5510

Deutsche Rentenversicherung  
Braunschweig-Hannover
Lange Weihe 6, 30880 Laatzen
Telefon 0511 8290

Deutsche Rentenversicherung  
Hessen
Städelstraße 28, 60596 Frankfurt am Main
Telefon 069 60520

Deutsche Rentenversicherung  
Mitteldeutschland
GeorgSchumannStraße 146, 04159 Leipzig
Telefon 0341 55055

Deutsche Rentenversicherung  
Nord
Ziegelstraße 150, 23556 Lübeck
Telefon 0451 4850

Deutsche Rentenversicherung  
Nordbayern
Wittelsbacherring 11, 95444 Bayreuth
Telefon 0921 6070

Deutsche Rentenversicherung  
Oldenburg-Bremen
Huntestraße 11, 26135 Oldenburg
Telefon 0441 9270

Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland
Königsallee 71, 40215 Düsseldorf
Telefon 0211 9370
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Deutsche Rentenversicherung  
Rheinland-Pfalz
Eichendorffstraße 46, 67346 Speyer
Telefon 06232 170

Deutsche Rentenversicherung  
Saarland
Neugrabenweg 24, 66123 Saarbrücken
Telefon 0681 30930

Deutsche Rentenversicherung  
Schwaben
Dieselstraße 9, 86154 Augsburg
Telefon 0821 5000

Deutsche Rentenversicherung  
Westfalen
Gartenstraße 194, 48147 Münster
Telefon 0251 2380

Deutsche Rentenversicherung  
Bund
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Telefon 030 8650

Deutsche Rentenversicherung  
Knappschaft-Bahn-See
Pieperstraße 1428, 44789 Bochum
Telefon 0234 3040

QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso 
Wave Incorporated.
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Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit 
der Deutschen Rentenversicherung; sie wird 
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zum Verkauf bestimmt.
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Die gesetzliche Rente ist und bleibt  
der wichtigste Baustein für die Alters
sicherung.

Kompetenter Partner in Sachen 
 Altersvorsorge ist die Deutsche 
 Rentenversicherung. Sie betreut  
57 Millionen Versicherte  
und über 21 Millionen Rentner.

Die Broschüre ist Teil unseres 
 umfangreichen Beratungsangebotes.

Wir informieren.  
Wir beraten. Wir helfen.  
Die Deutsche Rentenversicherung.
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